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orientieren. Es gab eine Tonbildschau
«Sie hielten es fiir feuerfest», ein Refe-
rat «Energiesparen im Betrieb von Ge-
baudeinstallationen», verschiedene De-
gustationsstinde, ferner eine gesellige
Veranstaltung mit den Luzerner Spiel-
leuten und dem Ménnerchor Konkordia
Willisau.

Die diesjiahrige Tagung des Schweizeri-
schen Katholischen Anstalten-Verban-
des war sehr informativ und abwechs-
lungsreich, und die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer wurden mit vielen ak-
tuellen Problemen konfrontiert.

Aus «Luzerner Neueste Nachrichtens
vom 25. Mdirz 1976.

Generalversammlung des
Verbandes der Heilpiidagogischen
Ausbildungsinstitute der Schweiz

(VHpA)

Am 20. Mirz 1976 fand in Olten unter
dem Prisidium von Dr. M. Heller die
17. ordentliche Generalversammlung des
VHpA statt. Nach den iiblichen statuta-
rischen Geschiften wurde als neues Ak-
tivmitglied des Verbandes das Piadagogi-
sche Institut der Universitidt Ziirich auf-
genommen, das durch seine Lehr- und
Forschungstitigkeit in mancher Hinsicht
der Heilpddagogik sehr nahesteht. Dem
VHpA gehoren nun sechs Ausbildungs-
institute an. — Da der VHpA von die-
sem Jahr an nicht mehr der alleinige
Triger der Schweizerischen Zentralstelle
fiir Heilpddagogik (SZH) ist, mussten in
den Verbandsstatuten die betreffenden
Abschnitte gedndert werden. Mit dieser
Statutenrevision ist die Uebergabe der
SZH durch den VHpA an die «Vereini-
gung Schweizerische Zentralstelle fiir
Heilpadagogik» vollzogen. Dr. A. Biirli

Mitteilung der vereinigten Schulen
fiir Sozialarbeit Bern und Gwatt

Der Vorstand des Vereins Bildungsstitte
fiir Soziale Arbeit hat am 10. November
1975 als ersten Rektor der Vereinigten
Schulen fiir Sozialarbeit Bern und
Gwatt gewihlt: Herrn Dr, theol. Martin
Stihli, Bern.

Der neue Rektor hat sein Amt am 1.
April 1976 angetreten.

Herr Dr. Stahli ist seit 1972 wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der theologi-
schen Fakultit (Bereich Sozialethik) der
Freien Universitat Berlin.

Auf 1. Januar 1976 ist auch die Abtei-
lung Fort- und Weiterbildung geschaf-
fen worden.

Fraulein Ruth Brack, dipl. Sozialarbei-
terin, bisher Konrektorin der Abteilung
Tagesschule, wird diese Abteilung ab
August 1976 leiten und aufbauen.
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Die Abteilung Teilzeitschule wird ge-
leitet durch Herrn Alex Rauber, Kon-
rektor, bisher Rektor der Schule fiir
Sozialarbeit Bern.

An der Abteilung Tagesschule amtet neu
als Konrektor ab 1. August 1976 Herr
Jiirg Schonholzer, dipl. Sozialarbeiter
und Praxisberater. -

Er wird seine Funktionen als Praxisbe-

rater in der Abteilung Tagesschule
beibehalten.
Alle Abteilungen sind seit dem 1.

September 1975 am Falkenplatz 24 (bei
der Universitdat) in Bern zusammenge-
schlossen. Auch. das Sekretariat des
Vereins Bildungsstiitte befindet sich hier.
Wir freuen uns, dass damit unsere
Schulleitung  wieder vollstindig ist.
Hoffentlich folgt nun nach den etwas
unruhigen Zeiten eine Phase des innern
und aussern Ausbaus der Vereinigten
Schulen fiir Sozialarbeit Bern und
Gwatt. Wir danken Ihnen, wenn Sie
unserer Schule, ihren Mitarbeitern und
Absolventen Thr  Wohlwollen und
Vertrauen bekunden und erhalten.

Grundsatzfragen betreffend
die zukiinftige Ausbildung
in den Pflegeberufen

Im Juli 1973 beauftragte die Kommis-
sion fiir Krankenpflege eine Arbeits-
gruppe mit den Vorbereitungsarbeiten
zur Realisierung der in den Grundsatzen
des SRK betreffend die zukiinftige Aus-
bildung in den Pflegeberufen (Sigriswil
1972) enthaltenen Entscheide beziiglich
der praktischen Krankenpflege.

Es sollte zusdtzlich zum Ausbildungs-
programm Variante A (Eintrittsalter ab
18 Jahren, Ausbildungsdauer 1!'/> Jahre)
ein Ausbildungsprogramm Variante B
(Eintrittsalter ab 17 Jahren, Ausbil-
dungsdauer 2 Jahre) geschaffen werden,
wobei die verlingerte Ausbildungszeit
nicht zu einer Erweiterung der Kompe-
tenzen fiihren, sondern der Vertiefung
der erworbenen Kenntnisse sowie dem
Erlangen einer gewissen beruflichen
Reife dienen soll.

Ein von der Arbeitsgruppe «Realisie-
rung des Sigriswiler Modells in der
praktischen Krankenpflege» erarbeiteter
Vorschlag fiir eine Programm-Variante
B wurde im Sommer 1975 den Sanitits-
direktionen, Krankenpflegeschulen, Spi-
tilern, Berufsverbanden und weiteren
interessierten Institutionen zur Stel-
lungnahme unterbreitet.

Vorgingig wurde bereits ein anderes
Vernehmlassungsverfahren durchge-
fiithrt, und zwar gestiitzt auf das von der
Arbeitsgruppe «Pflegerin mit vermehr-
ter Verantwortung» ausgearbeitete Rah-
menprogramm einer Zusatzausbildung
fiir Krankenpflegerinnen und Kranken-
pfleger FA SRK fiir die Uebernahme
vermehrter Verantwortung in der Pflege
klinisch stabiler Patienten.

Im Herbst 1975 schliesslich stellte der
Schweizerische Verband der Kranken-
pflegerinnen und Krankenpfleger FA
SRK (SVK) dem SRK das Gesuch, es
sei die Ausbildungsdauer der Kranken-
pflegerinnen und Krankenpfleger FA
SRK von 1!'/p Jahren auf 2 Jahre zu
verlangern. Als Begriindung hiefiir wurde
geltend gemacht, dass der Stoffplan des
Ausbildungsprogramms im Verlauf der
letzten Jahre erheblich erweitert wor-
den sei, weshalb den Schiilern mehr Zeit
zu dessen Verarbeitung geboten werden
sollte. Andererseits betonte der SVK,
dass eine allfillige Verldangerung der
Ausbildungdauer keinerlei Einfluss auf
das Eintrittsalter haben soll. An dem
in den Richtlinien festgesetzten Eintritts-
alter von 18 Jahren sei weiterhin fest-
zuhalten.

Die Kommission fiir Krankenpflege
nahm an ihrer Sitzung vom 11. Dezem-
ber 1975 zu dieser Eingabe Stellung.
Gestlitzt auf die erhaltenen Stellungnah-
men zu den vorgingig erwidhnten Ver-
nehmlassungsverfahren sowie unter Be-
riicksichtigung der gegenwirtigen Ar-
beitsmarktlage und der Probleme, wel-
che sich in der Praxis zeigen (Berufs-
struktur, zahlenmissiges Verhiltnis und
Kompetenzabgrenzung der diplomierten
Krankenschwestern und der Kranken-
pflegerinnen FA (SRK), fasste die Kom-
mission folgende Beschliisse:

1. Die Richtlinien fiir die vom SRK an-
erkannten Schulen fiir praktische
Krankenpflege von 1971 behalten ihre
Giiltigkeit.

2. Dies bedeutet unter anderem, dass die
Dauer der Ausbildung weiterhin
grundsétzlich 18 Monate betrigt.

3. Ausbildungsstdatten konnen aber Ex-
perimentierprogramme mit einer
Dauer von 24 Monaten wihlen, so-
fern sie den dafiir vom SRK festge-
legten Bedingungen entsprechen.

4. Gestiitzt auf die erhaltenen Vernehm-
‘lassungen wird am Eintrittsalter von
18 Jahren festgehalten. Ausbildungs-
stitten, deren Programm 24 Monate
dauert, konnen selber iiber die Auf-
nahme von Kandidaten entscheiden,
die nicht mehr als 60 Tage zu jung
sind. Bei Kandidaten, die mehr als 60
Tage zu jung sind, ist gegebenenfalls
ein Ausnahmegesuch an das SRK zu
richten.

5. Angesichts der erhaltenen Vernehm-

lassungen zur Zusatzausbildung fiir
Krankenpflegerinnen wund Kranken-
pfleger FA SRK fiir die Uebernahme
vermehrter Verantwortung in der
Pflege klinisch stabiler Patienten wird
bis auf weiteres kein Entscheid iiber
die allfédllige Inkraftsetzung eines ent-
sprechenden  Ausbildungsprogramms
getroffen.

Die Kommission fiir Krankenpflege
empfiehlt aber die innerbetriebliche
Schulung von Krankenpflegerinnen
und Krankenpflegern FA SRK zur
Verbesserung ihrer Arbeitsqualitdt im
Rahmen ihrer Kompetenzen oder die
Durchfiihrung von entsprechenden
Kursen des Berufsverbandes. Ande-
rerseits hilt sie fest, dass fiir Kran-
kenpflegerinnen und Krankenpfleger
FA SRK jederzeit die Madoglichkeit
eines Eintritts in eine Schule fiir Di-
plompflegeberufe bestehen soll, wobei



ihre bereits erworbenen Kenntnisse
sowie ihre praktische Berufserfahrung
bei der Ausbildung Dberiicksichtigt
werden sollen. Die Kommission be-
griisst alle Massnahmen, die einen
solchen Eintritt ermo6glichen.

Aus: Rotkreuz-Bulletin Februar 1976

Das Kinderheim Bachtelen
in Grenchen

Riickblick und Ausblick

Das Kinderheim Bachtelen steht auf
historischem Boden. Vor {iber 150
Jahren wurde hier das Bachtelenbad
gebaut, um kranken Menschen mit dem
heilenden Wasser der Bachtelenquelle
Genesung zu verschaffen. In seiner
Bliitezeit war das Bad Zufluchtsort ver-
folgter Freiheitskampfer. Hier lebte
Giuseppe Mazzini und wurde von der
Bevolkerung Grenchens vor seinen Ver-
folgern  beschiitzt. Glanzendere
Badeorte machten dem wohl heimeligen,
aber doch unscheinbaren Bachtelenbad
Konkurrenz und liessen die einst so be-
kannte Statte in Vergangenheit geraten.
1864 ertffnete Wilhelm Breidenstein in
den ehemaligen Badegebiduden ein bald
international bekanntes Knabeninstitut.
Unter den Schiilern befand sich auch
der Schriftsteller Ernst Zahn. Nach dem
Tode Breidensteins wurde das Bachtelen
wieder voriibergehend ein Bad und
Hotel, dann wurde daraus ein Madchen-
institut und im Jahre 1914 ging es an
den im Jahre 1891 gegriindeten
Hilfsverein St.-Joseph-Anstalt. Dieser
Verein, der seinen Sitz im solothurni-
schen Diniken hatte, wurde von Otto
Widmer, Pfarrer in  Gretzenbach,
gegriindet und hatte die Aufgabe, arme
und verwahrloste Kinder aufzunehmen.
In  verschiedenen  Ortschaften  des
Kantons Solothurn wurden Kleinheime
gegriindet, die aber nach dem Erwerb
des Areals des Bachtelenbades alle in
Grenchen vereinigt wurden.

Bereits bei seiner Niederlassung in
Grenchen beherbergte das Kinderheim
St. Josef 150 Kinder, besass eine Sdug-
lingsabteilung und eine interne Heim-
schule fiir schwachbegabte Kinder. 1928
demissionierte der 1. Direktor, Otto
Widmer. Eugen Schibler Ileitete an-
schliessend das Heim bis ins Jahr 1953.
Unter der Leitung von Direktor Dr. h. c.
Giuseppe Crivelli erfuhr das Heim eine
grundlegende piadagogische Umgestal-
tung. Die Erziehungsgruppen wurden
verkleinert, die Schule, die im Jahre
1960 die Anerkennung des Bundesamtes
fiir Sozialversicherung als Sonderschule
fiir schulbildungsfihige Geistesschwache
erhielt, erfuhr eine Erweiterung, und ein
logopiddisches ~ Ambulatorium  wurde
angegliedert. Im Jahre 1968 demissio-
nierte Direktor Dr. h. ¢c. Giuseppe Cri-
velli, und Dr. Anton M. Meier iiber-
nahm die Leitung des Heims. — In den
Jahren zwischen 1968 und 1972 wurde
eine Vereinheitlichung der Zoglings-
typen vorgenommen. Seither werden

keine Kinder mehr mit einem IQ unter
75 aufgenommen. Dafiir fand die
Spezialisierung auf verhaltens-auffallige
und erziehungsschwierige Kinder statt.
Im Jahre 1974 konnte die Sprachheil-
schule mit Einfithrungsklasse erdffnet
werden. Im gleichen Jahre erfolgte die
Anerkennung der Sonderschule fiir
sprachbehinderte  Kinder durch das
Bundesamt fiir Sozialversicherungen.

Auftrag der Institution

Das Kinderheim Bachtelen steht im
Dienste des Kantons Solothurn und der
angrenzenden Regionen des Kantons
Bern. Sein Auftrag ist zweifach:

— Auf heilpiadagogischer Grundlage
sollen Kinder mit Verhaltens- und
Lernstoérungen betreut, geschult und
in das Berufsleben eingegliedert wer-
den.

Mit gezielten therapeutischen Mass-
nahmen sollen Kinder mit schweren
Sprachstorungen geschult und zum
korrekten Gebrauch ihrer Sprache
gefiihrt werden.

Damit die zweiteilige Aufgabe wahrge-
nommen werden kann, verfiigt heute
unser Heim iiber sechs Erziehungsgrup-
pen, eine Sprachheil-Gruppe und eine
Abteilung mit vorschulpflichtigen
Kindern. Die Schule umfasst gemiss des
erwihnten Auftrages zwei Abteilungen,
die Schule fiir lernbehinderte Kinder zu
9 Kleinklassen (6 bis 8 Kinder) und die
Sprachheilschule mit Kindergarten. Zum
Erziehungsprozess sind auch  die
psychologische Abteilung, der Thera-
peut fiir kreative Tatigkeiten und ein
weiterer Therapeut fiir Psychomotorik
zu zahlen, Und wenn wir den gesamten
Betrieb des Kinderheims Bachtelen
betrachten, so diirfen wir unsere eigene
Girtnerei, unsere Schreinerei und zahl-
reiche infrastrukturelle Betriebe nicht
unerwahnt lassen.

Das Kinderheim Bachtelen in Grenchen
beherbergt stets zwischen 100 und 120
Kinder. Dazu kommen Externe, die ent-
weder die Sprachheilschule oder die
Schule fiir Lernbehinderte besuchen.

Die Kinder, die heute ins Kinderheim
Bachtelen aufgenommen werden, kon-
nen nur durch offentlich anerkannte
Fiirsorgestellen, Vormundschaften,
Schulbehorden,  Jugendanwaltschaften,
schulpsychologische oder kinderpsych-
iatrische Dienste eingewiesen werden.
Vor der Aufnahme werden ausreichende
Abkldrungen durch Beobachtungssta-
tionen oder durch eine ambulante
psychologische oder psychiatrische
Stelle vorgenommen. Der Betrieb des
Kinderheims ist interkonfessionell.

Blick in die Zukunft

Heute sind die Kinder noch in den
Riaumen der Gebdude untergebracht, die
aus dem letzten Jahrhundert stammen.
Zahlreiche Umbauten und Angliederun-
gen fiihrten zu einer untibersichtlichen
Situation, die der Erreichung des ange-
strebten Erziehungsauftrages erschwe-
rend im Wege stehen. Aus diesem
Grunde wurde zu Beginn dieses Jahres

der Neubau des Kinderheims in Angriff
genommen. Dieser Neubau, in dem die
bestehenden Gebdude eingegliedert wer-
den, umfasst ein Schulhaus fiir die
beiden  Schulabteilungen und acht
Pavillons fiir die Gruppen. Mit diesem
Konzept kann erreicht werden, dass jede
Gruppe eine moglichst selbstindige
Gemeinschaft bilden kann. Die Neu-
bauten sollen bis 1978 bezugsbereit sein.

RW

Erzieherin mit Heiligenschein?

Abschlussfeier in der
Heimerziehungsschule Rorschach

Am Donnerstag versammelten sich 15
Absolventinnen und 2 Absolventen der
im Haus Stella Maris beheimateten
Heimerzieherschule zur Abschlussfeier
ihrer zweieinhalbjahrigen Berufsausbil-
dung. Schwester Rosita Maria Filippi
begriisste die Giste — Angehorige, Do-
zenten, Praktikumsleiter aus verschiede-
nen Heimen und Freunde der Schule
und gab in personlichen Worten ihrem
Wunsch Ausdruck nach viel Freude, Zu-
versicht und Durchhaltevermdgen im
Beruf. Dem Abschluss der Ausbildung
sei eine Zeit intensiver Auseinanderset-
zung mit dem gebotenen Lehrstoff, mit
sich selbst und mit Fragen der Gesell-
schaft vorausgegangen, welche die Befé-
higung zu guten menschlichen Begeg-
nungen als Grundlage jeder positiven
Erziehung zum Ziel hatten.

Unter dem Motto «Wer erzieht wen?
wo? wie? wozu?» stellte die Diplom-
klasse ihren Beruf vor und gab anhand
informativer Gesprache und einer von
ihnen gestalteten Tonbildschau Einblick
in die Aufgabenbereiche der Heimerzie-
hung. Da wurde eine zukiinftige Erzie-
herin mit einem Heiligenschein gekront,
auf dem hohe Eigenschaften wie Liebe,
Geduld, Konsequenz standen. Dann al-
lerdings erschien auch die Kehrseite:
Auf der dunklen Hinterseite des Heili-
genscheins war zu lesen: Angst, Aerger,
Miidigkeit und anderes, was dem Erzie-
her zusetzen kann. Heimerzieher be-
schiiftigen sich mit korper- oder sinnes-
behinderten Kindern, mit geistig Behin-
derten und solchen, die in ihrem Verhal-
ten infolge von Hirnschiddigungen oder
ungiinstiger Milieueinfliisse auffillig ge-
worden sind.

Die Tonbildschau zeigte Bilder aus dem
Alltag in Kinderheimen, wo der erzie-
herische Einsatz die Geborgenheit und
das Sich-Zuhausefiihlen des Kindes zum
Ziel haben muss.

Dass der Heimerzieher auch mit negati-
ver Kritik und Unwissenheit konfron-
tiert wird, wurde durch ein Tischge-
sprich vor Augen gefiihrt. Das Ziel der
erzieherischen Bemiihungen besteht dar-
in, die jungen Menschen zur Bewiihrung
im Leben zu befdhigen, auch unter er-
schwerten Bedingungen. Im Gesprich
wurde deutlich, dass alle Glieder der
Gesellschaft ihren Beitrag leisten miis-

169



	Grundsatzfragen betreffend die zukünftige Ausbildung in den Pflegeberufen

